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Rechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ob das Ersuchen von Behördenorganen, mit ihnen mitzukommen, einen Akt

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt darstellt, ist neben dem Wortlaut und der
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Bestimmtheit der Au>orderung zum Mitkommen auch maßgeblich, ob dem Betro>enen das Verlassen des Ortes der

Amtshandlung oder das Verbleiben an diesem allenfalls freigestellt wurde, und ob sich die Beamten in einer Weise

verhalten haben, dass aus der Sicht des Betro>enen - unabhängig von subjektiven Eindrücken - die Überzeugung

entstehen musste, er werde im Fall seiner Weigerung ohne weitere Au>orderung mit Zwang mitgenommen werden.

Entscheidend ist daher nicht, welche weitere Vorgangsweise seitens der Beamten im Fall der Weigerung des

Betro>enen zum Mitkommen beabsichtigt war, sofern die geplante Vorgangsweise nach außen hin nicht zum

Ausdruck kam. Wesentlich ist vielmehr, ob das Verhalten der Beamten bei objektiver Betrachtungsweise aus dem

Blickwinkel des Betro>enen den Eindruck hinterlassen musste, dass der Betro>ene im Falle seiner Weigerung

zwangsweise mitgenommen werde (VwGH vom 11. Oktober 2005, 2005/21/0071; VwGH vom 29. September 2009,

2008/18//0687).
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